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genossensdiaften (280 Mill. £), Versidierunggesell- 
sdiaften (260 Mill. £), Investitionsgesellsdiaften (210 
Mill. £), Nationale Finanzkorporation (70 Mill. £), 
Landbank (55 Mill. £), Trustgesellsdiaften (40 Mill. £), 
Von den genannten Institutionen sdieiden für lang
fristiges Industriekapital die folgenden aus: die Han
delsbanken, die nadi dem englisdien Vorbild (im 
Gegensatz zu den deutsdien) als reine Depositenban
ken ausgestaltet sind und aus Gründen der Liquidität 
nidit langfristig investieren, sondern der Industrie nur 
durdi kurzfristige Betriebskredite dienen; die Nationale 
Finanzkoiporation wurde ausdrüdilidi zum Zwedte 
der Aufsaugung liquider Mittel des Geldmarktes ge
gründet und weist in ihrem Portefeuille fast aus
sdiließlidi Sdiatzwedisel aus; die Landbank dient nadi 
Zwedisetzung und Praxis aussdiließlidi der Landwirt- 
sdiaftj die Baugenossensdiaften und Trustgesellsdiaf
ten investieren nahezu ausschließlich in Hypotheken; 
die Versidierungsgesellschaften sind gesetzlich ver
pflichtet, mindestens 40 “/o ihrer Mittel in öffentlidien 
Papieren anzulegen, während die übrigen 60 “/o frei in
vestiert werden können; in der Praxis werden Hypo
theken und Obligationen bevorzugt.
Somit verbleiben die reinen Investitionsgesellschaften, 
Finanzierungsinstitute, die durdi den Goldbergbau ent
wickelt wurden und audi heute noch zu etwa 75 ®/o 
dem Bergbau dienen, so daß nur etwa ein Viertel der 
Mittel dieser Gesellschaften der Industrie zur Verfü
gung steht. Eine besondere Form findet sich in einer 
staatlidien Investitionsgesellsdiaft “̂), die vor allem 
die bereits erwähnten größeren Unternehmungen von 
nationaler Bedeutung (Kohleverflüssigung, Phosphat
gewinnung usw.) finanziert. Diese Gesellschaft ist auch 
insofern von Bedeutung, als sie staatliche und andere 
Mittel, die andernfalls der Industrie nicht zugute
kämen, dieser zuführt.
Es ergibt sich somit die Situation, daß über die durdi
aus unzureichenden Investitionsgesellsdiaften hinaus 
keine Institutionen bestehen, die aussdiließlich oder 

„Nywerheid-Ont-wikkelingskorpoiasie".

vorwiegend der langfristigen Finanzierung der Indi 
strie dienen. Die bedeutenderen Investitionsgesel 
schäften bedienen überdies den Bergbau, wobei e 
sich bisher vorwiegend um die Zuleitung von auslär 
dischem Kapital handelte, während sich von den Mil 
teln der inländischen Finanzinstitute der Staat durc 
entsprediende Gesetzgebung einen beträchtlichen Ar 
teil gesidiert hat und somit der Privatindustrie eni 
zieht.
Soweit es sich also nicht um große Unternehmen vo 
nationaler Bedeutung handelt, die direkt oder indirek 
durch den Staat finanziert werden, oder um Unterneh 
men, die der Investitionspolitik der Investitionsgesel] 
sdiaften entspredien, bleibt allein der W eg des direk 
ten Appells an das private Publikum zur Aufnahm 
von Aktienkapital, was meist über Emissionsgesell 
schäften erfolgt. Es liegt auf der Hand, daß die mittle 
ren und kleineren Unternehmen hier ebenfalls ir 
Nachteil sind. Die Vorschläge zur Lösung des Problem 
der langfristigen Industriefinanzierung sind mannig 
faltig, wobei sich vor allem zwei Richtungen abzeich 
nen: die eine, die nach dem Vorbild der englische] 
Industriefinanzierung die Förderung der Eigenfinanzie 
rung (vor allem auf steuerlichem Wege) und de 
privaten „Kapitalisten“ anstrebt, und die andere, di< 
der institutionellen Investition den Vorzug gibt, wo 
bei man an die Errichtung einer großen staatlich prote 
gierten, aber privat verwalteten Investitionsgesell 
Schaft denkt. Die zw eite Alternative scheint der Struk 
tur und den bisherigen Methoden des Südafrika 
nischen Kapitalmarktes mehr zu entspredien. Mit de 
Sdiaffung eines neuen Kanals für langfristiges Indu 
striekapital ist jedoch nur der erste und unwichtigen 
Schritt getan. Weit wesentlicher ist das Problem de 
Kapitalbildung als soldies. Eine Steigerung der Kapi 
talbildung ist allein auf dem W ege des freiwilligei 
oder (steuerlidi oder sonstwie) erzwungenen Konsum 
verzidits zu erreichen, beides Aufgaben, die unter dei 
gegenwärtigen Verhältnissen ein Höchstmaß von wirt 
schaftspolitisdiem Geschick erfordern werden.

E ine bedauerliche sprachliche Verwirrung führte 
dazu, sehr oft Wirtschaftsprogramm und Wirt- 

sdiaftsplan gleichzustellen, d. h. in jedem Regierungs- 
programm, selbst wenn es sich zwangsläufig nur auf 
Teilgebiete erstredet, eine ausgesprochene Wirtschafts
planung zu sehen. Dies gilt nicht zuletzt für Frankreich, 
obwohl aus einer Reihe von strukturellen Gründen 
dieses Land der ausgesprochenen Planung mit am 
wenigsten zugänglich ist und selbst der international 
bekannte Monnetplan nie mehr sein wollte als ein 
Wegweiser für die Privatindustrie und eine Diskus
sionsgrundlage für die öffentlichen Investitionen. Es 
ersdieint daher notwendig, darauf hinzuweisen, daß 
es bis auf weiteres keinen Wirtsdiaftsplan von Mendes- 
France gibt, sondern hödistens ein Wirtschaftspro-

Französische W irtschaftspläne
AlfredjFrisdi, Paris

V;
1954 fertiggestellte zweite Modernisierungsplan bilde 
(seine Verabsdiiedung durch das Parlament steHt nod 
aus), allerdings ohne Verpflichtung für die Regierunc 
(noch für die Wirtschaft), die Empfehlungen des Pia 
nungsamtes anzunehmen. Ein kleines Beispiel mag die 
Verhältnisse erläutern:der Stahlausschuß des Planungs 
amtes kam in enger Zusammenarbeit zwischen Indu 
strievertretern und staatlichen Sadiverständigen z\ 
dem Schluß, daß der wahrscheinliche Bedarf für 195j 
nur eine Hödistkapazität der Stahlindustrie von 14,; 
Mill. t Rohstahl rechtfertige. Trotzdem stellte danacl 
die Industrie selbst ihr Ausbauprogramm auf eine zi 
erreichende Leistungsfähigkeit von 15 Mill. t ab.
Zur Klärung der augenblidilich reichlich komplizierter 
französischen Verhältnisse soll im folgenden das Wirt

gramm, dessen planungsmäßiges Gerippe der Mitte - sdiaftsprogramm der Regierung Mendes-France, soweit
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es bereits ersichtlich ist, behandelt werden, unter Be
rücksichtigung der sogenannten Pläne des Wirtschafts
und Finanzministers Edgar Faure sowie des früheren 
Industrieministers Louvel, um im Anschluß daran die 
wesentlichen Punkte des zweiten Modernisierungs
planes, der den Rahmen für die zukünftige französische 
Wirtschaftsentwicklung bilden will, zusammenzufassen.
DAS PROGRAMM VON MENDfiS-FRANCE 
Während langer Jahre forderte Mendes-France inner
halb und außerhalb des Parlaments für die französische 
Wirtsciiaft grundlegende Reformen. Seine Wahl zum 
Ministerpräsidenten erfolgte für viele nicht zuletzt in 
der Hoffnung, er könne der geeignete Mann sein, um 
die strukturellen Unmöglichkeiten des Landes möglichst 
schnell und energisch einzuebnen. Damit war er von 
Anfang an mit einer nicht gerade angenehmen psycho
logischen Hypothek belastet. Die Öffentlichkeit, bis in 
die Kreise der Industrie hinein, erwartete von ihm ein 
Wirtschaftswunder, wohl in völliger Mißachtung der 
Tatsache, daß sich die französischen Fehlkonstruktionen 
aus einer langen mehr oder weniger unglücklichen Ent
wicklung ergaben und sich nicht über Nacht mit Hilfe 
eines Zauberstabes beseitigen lassen. Das Reformwerk 
kann nur eine langfristige Angelegenheit sein. Die 
große grundlegende Reformaktion als politischer Akt, 
um nicht zu sagen als Glaubensbekenntnis, gehört in 
den Bereich der Illusionen. Worauf es ankommt, sind 
unzählige kleine Maßnahmen auf den verschiedensten 
Gebieten, eine mühevolle Kleinarbeit des Alltags ohne 
sichtbare Sensationseffekte und nicht zuletzt der metho
dische Wille, unbeirrt von politischen Quertreibereien 
all das langsam und schrittweise in Ordnung zu brin
gen, was der Unordnung anheim gefallen war. Nur in 
diesem Sinne ist das von Mendes-France erwartete 
Wirtschaftsprogramm zu verstehen. Da es sich um eine 
schrittweise Aufbauarbeit handelt, lassen sich im vor
aus aus begreiflichen Gründen seine großen Umrisse 
kaum abzeichnen. Es ist natürlich einfach zu sagen, 
man erstrebe die Gesundung der französischen Wirt
schaft oder ihre Unabhängigkeit von fremder Hilfej 
wesentlidi sdiwerer wird es aber, wenn man die W ege, 
die zu diesen Zielen führen können, auch nur andeu
ten soll. Damit erklärt sich das Fehlen eines eigent
lichen klaren Wirtschaftsprogramms der Regierung 
Mendes-France. Die ihr vom Parlament gewährten 
außergewöhnlichen Vollmachten enthalten einen sehr 
langen Katalog von Wirtschaftsmaßnahmen auf sämt
lichen vorstellbaren Gebieten; diese Aufzählung ist 
also nicht geeignet, als Wirtschaftsprogramm zu 
dienen.
Dessenungeachtet besteht die Möglichkeit, die Grund
linien der wirtschaftspolitischen Vorstellungen von 
Mendes-France einigermaßen herauszuarbeiten. Man 
muß zunächst zwischen einer dreifachen Zielsetzung 
untersdieiden: sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch und 
außenpolitisch. Auf der ersten Ebene wünscht die Re
gierung Mendes-France eine Verbesserung der Kauf
kraft zu verwirklichen, wobei die Ansiditen über die 
Mittel offensichtlidi zumindest doktrinär, wenn nicht 
praktisch auseinandergehen. In der engeren Umgebung 
des Ministerpräsidenten sieht man die Lösung des Pro
blems in erster Linie in einer gerediteren Verteilung

des vorhandenen Sozialprodukts, während die Sach
verständigen des Finanzministers an die Möglichkeit 
einer grundlegenden Umschichtung der Einkommens
verhältnisse nidit glauben und die Kaufkraftsteigerung 
mit der wirtsdiaftlichen Expansion sowie der Verbesse
rung der Produktivität in Verbindung bringen. Sozial 
betont ist ferner der Wohnungsbau, der gleichzeitig 
als kräftige Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit zu 
dienen vermag.
Die rein wirtsdiaftliche Seite des Programms von Men
des-France ist zugleich vielfältig und konkret unfaß
bar. Sie betrifft den gesamten französischen Reform
komplex, d. h. Beseitigung des ungesunden Protek
tionismus, Ausschaltung der Grenzbetriebe, Rationali
sierung des Warenverteilungsapparates, Modernisie
rung von Industrie und Landwirtschaft, Gesundung der 
Staatsfinanzen, Wiederherstellung des Gleichgewichts 
in der Sozialversicherung, Lösung des französischen 
Preisproblems und Steigerung der Ausfuhr. Als unent
behrliches Klima für diese zwangsläufig langfristige 
Gesundungsaktion gilt eine kräftigere wirtschaftlidie 
Expansion, da sidi tiefgehende und zwangsläufig 
schmerzende Reformen nur eine dynamische Wirtschaft 
zu leisten vermag. Nur besteht in Frankreich gleich
zeitig die Gefahr, daß man in Zeiten des Aufstiegs die 
Reformen als weniger dringend wieder zurüdsstellt 
und sich den Glauben einredet, auch in alten Bahnen 
Weiterarbeiten zu können.
Die politische Zielsetzung betrifft die Wiederherstel
lung der französischen Unabhängigkeit gegenüber den 
USA. Eine reformierte Wirtsdiaft, gestützt auf ein ge
sundes Sozialsystem, soll in der Lage sein, auf jede 
ausländische Hilfe zu verziditen und der europäischen 
Entwicklung gefahrlos entgegenzusehen. Darüber hin
aus ergibt sich für Frankreich die Pflicht, vorwiegend 
durch eigene Mittel die wirtschaftliche Erschließung 
der überseeischen Gebiete in Angriff zu nehmen. Nur 
zu diesem Preis vermag es — immer nadi Ansidit der 
augenblicklich verantwortlichen Regierungskreise — 
seine Stellung in Afrika zu halten.
Das Reformprogramm von Mendes-France läßt sich 
nur in Form eines Mosaiks durch sorgfältiges Zu
sammentragen von Einzelsteinen verwirklichen. Groß
zügige Maßnahmen revolutionären Ausmaßes sind bei 
der gegebenen französischen Struktur mehr als unwahr
scheinlich. Mandie Hoffnungen, die in Zusammenhang 
mit der Regierungsübernahme durch Mendes-France in 
Frankreich geweckt würden, haben daher teils illuso
rischen, teils demagogischen Charakter. Daneben man
gelt es nicht an wirtsdiaftspolitisdien Widersprüchen, 
die bereits nach kurzer Frist Mendes-France zu nicht 
unerheblichen Zugeständnissen an die alte Linie zwan
gen. Frankreichs Ministerpräsident ist unter anderem 
ein strenger Anhänger der Finanzorthodoxie. Hs wäre 
vorstellbar gewesen und unter gewissen Voraussetzun
gen auch vertretbar, ein sehr großzügiges Wohnungs
bauprogramm mit sozialer und wirtschaftlicher Blick
richtung durch entsprechende Kreditschöpfung zu finan
zieren. Derartige Pläne liegen jedoch der französischen 
Regierung völlig fern. Die Wirtschaft soll auf dem sehr 
schwierigen und problematisdien W ege zwischen den 
Abgründen der Deflation und der Inflation auf neue
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Höhen gesteuert werden. Bei dem bereits gegebenen 
Fehlbetrag des Staatshaushalts von mindestens 800 
Mrd. ffrs jährlich ist die finanzielle Bewegungsfrei
heit der Regierung für Interventionen um so beschränk
ter, als man sich immer noch nicht dazu entschließen 
will, die produktiven staatlichen Kredite an die Wirt
sdiaft endgültig aus dem Staatshaushalt auszuklam- 
mem. Ein weitererWiderspruchbestehtzwischender an
gestrebten internationalen Wirtschaftsunabhängigkeit 
und der Kaufkraftsteigerung. Wer auf die ausländische 
Hilfe kurzfristig verzichten will, muß sich zwangsläu
fig einer Austeritätskur unterziehen, denn sdiließlidi 
bedeutet das nidits anderes als nur das zu verbraudien, 
was man selbst besitzt, unter Verzicht auf fremde Zu
schüsse. Logischerweise müßte demnach Mendes-France 
zum Zwecke der energischen Steigerung der Ausfuhr 
die französischen Löhne herabsetzen oder zumindest 
nicht erhöhen. Aus begreiflichen Gründen will er die
sen Weg nicht gehen. Deshalb fuhren zwei Mitglieder 
seiner Regierung im September nach Washington, um 
sich dort eine weitere Indochinahilfe zu sichern. Der 
aus dieser Quelle zu erwartende Dollarbetrag sollte 
zusammen mit sonstigen außergewöhnlichen und außer
wirtschaftlichen Deviseneinnahmen ausreichen, den 
Fehlbetrag der französischen Zahlungsbilanz ohne 
Austeritätspolitik bis mindestens Ende 1955 auszu
gleichen. Die angekündigte wirtschaftliche Unabhängig
keit, deren Notwendigkeit politisch übrigens in Frank
reidi nidit unbestritten ist, wurde demnach zugunsten 
der Sozialpolitik zunächst um ein Jahr vertagt.
DIE PLÄNE VON FAURE UND LOUVEL 
Die bisherigen Wirtschaftsmaßnahmen der Regierung 
Mendes-France waren eine Fortsetzung der Politik 
der vorausgegangenen Regierungen. Die augenblick
liche Konjunktur, deren sich Frankreich zu seiner eige
nen überrasdiung erfreut, geht zumindest indirekt auf 
das durchaus geglüdste Stabilisierungsexperiment 
Pinays zurück. Mit der in der Politik üblichen Undank
barkeit wird diese objektiv unbestreitbare Tatsache 
leidit vergessen. Pinay gab der französischen Wirt
schaft ein Mindestmaß von Vertrauen in die Währung 
zurüdc. Er löste damit die in ihren Auswirkungen 
ungewöhnlich glüdilidie Verflüssigung des Kapital
marktes durch Goldenthortung sowie Rückführung des 
Fluditkapitals aus dem Ausland und den überseeischen 
Gebieten der Französischen Union aus. Nachdem die 
Reformabsichten der Regierung Laniel im August 1953 
an der Streikwelle und den sich daraus ergebenden 
politischen Sdiwächen scheiterten — die der Regierung 
gewährten Sondervollmachten blieben weitgehend un
genutzt ■— trat der Finanz- und Wirtschaftsminister 
Edgar Faure zu Beginn des Jahres 1954 mit einem 
Wirtsdiaftsbelebungsplan von 18 Monaten an die 
Öffentlichkeit, während gleichzeitig sein Kollege Lou- 
vel im Industrieministerium einen zweiten Plan für die 
Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der fran
zösischen Industrie vorbereitete. Beide Pläne nahmen 
inzwischen Gestalt an und bilden den Mittelpunkt der 
Wirtschaftspolitik der Regierung Mendes-France.
In Kenntnis der großen Züge des zweiten Modernisie
rungsplanes, der in vier Jahren eine Produktionsstei
gerung um 25 */o erzielen will, empfahl Edgar Faure

für 18 Monate eine Produktionserhöhung um 10 ' 
hauptsächlidi durch Verbesserung der Produktivi 
und der Rentabilität, mit der Möglichkeit, in der gl 
chen Frist die Löhne entsprechend aufzubessern. S« 
Mechanismus darf als vorwiegend liberal bezeichr 
werden. Der wichtigste staatliche Eingriff war die ] 
höhung des gesetzlichen Mindeststundenlohnes v 
100 auf 115 ffrs in der obersten Lohnzone, hauptsä< 
lieh im Interesse einer sozialen Entspannung u 
weniger zur Belebung der Kaufkraft. Allerdings hab 
diese inzwischen weitergeführten Heraufsetzungen d 
Mindestlohnes auch eine wirtschaftlidie Kehrseite. E 
meisten Großbetriebe entlohnen ihre Arbeiter W' 
über Tarif. Meistens sind es die wirtsdiaftlich wer 
leistungsfähigen Grenzbetriebe, die nicht einmal in d 
Lage sind, die gesetzlichen Mindestlöhne zu zahl« 
und die durdi die neuen staatlichen Maßnahmen c 
zwungen werden, sich entweder zu modernisieren od 
in der einen oder anderen Form zu verschwinden. 
Die weiteren Wirtschaftsmaßnahmen Edgar Faur 
waren indirekter Art. Er vereinfachte etwas das Steu( 
system, besonders für die Umsatzsteuer, befreite c 
industriellen und landwirtschaftlichen Investitionsgüt 
von der indirekten Steuerlast, woraus sich eine V< 
billigung von mindestens 15 Vo ergab, verringerte c 
Kreditkosten, lockerte mit einer gewissen Vorsicht c 
Kreditschraube, unterstützte im Rahmen des Möglich 
den Export mit verwaltungsmäßiger Vereinfachung ui 
Beschleunigung des bereits vorhandengewesenen Su 
ventionsyerfahrens, stabilisierte den Goldkurs dur 
staatliche Intervention auf dem freien Pariser Marl 
begünstigte einige ausländische Kredite an die fra 
zösisdie Wirtschaft, was ihm ermöglichte, devise 
mäßig die Währung zu stärken und einige kostspielii 
ausländische Kredite zurückzuzahlen, usw. Der Erfc 
dieser Maßnahmen blieb nicht aus. Das Ziel d 
18-Monatsplans dürfte in weniger als einem Jahr e 
reicht werden, sowohl für die Produktion als auch f 
die Kaufkraft. Damit eilt Frankreich zum ersten M 
seit langen Jahren der europäischen Produktionser 
Wicklung voraus.
Der Industrieminister Louvel wollte seinerseits d 
Rückkehr Frankreichs zur Einfuhrliberalisierung d 
Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der fra 
zösischen Industrie unterordnen. Anfangs dachte 
hierbei an eine Frist von vier Jahren, scheiterte jedo 
damit an dem realistischen Widerstand Edgar Faur 
und der entschiedenen Ablehnung der OEEC. Edg 
Faure, zögernd unterstützt von Mendès-France, de 
seiner Grundeinstellung entsprechend eine Autarki 
Politik näher läge, sieht in der Liberalisierung der Ei 
fuhr ein wirkungsvolles Werkzeug zur Beschleunigui 
der Modernisierung und Rationalisierung des franz 
sischen Produktionsapparates. Daher die Rüdekehr : 
einem Satz von 65 “/o bis zum 1. November, mit d 
Aussicht, 75 Vo spätestens im April 1955 zu erreidie
d. h. in einem Jahr statt in vier Jahren. Diese Fris 
Verkürzung madit natürlich die Anpassung der fra. 
zösisdien Industrie an die Weltmarktverhältnisse u 
so dringender. Der Louvelplan, der seit dem Regi 
rungswedisel nidit mehr den Namen seines Urhebe 
trägt und zum wesentlichen Bestandteil der Wir
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sdiaftspolitik von Mendes-France wurde, besteht neben 
der vorläufig etwas vernachlässigten Reorganisierung 
des Warenverteilungsapparates aus drei Gruppen: 
Umstellung der nicht mehr leistungsfähigen Grenz
betriebe und Modernisierungdes Produktionsapparates, 
Verbilligung der Energie- und Rohstoffkosten, Erleich
terung der Soziallast. Damit glaubt man ziemlich voll
ständig die Quellen der französischen Benachteiligung 
auf den Weltmärkten zu erfassen. Zur Verwirklichung 
des ersten Punktes entstanden im September dieses 
Jahres sogenannte „Rekonversionsfonds", die die drei
fache Aufgabe haben, den Betrieben für ihre Moderni
sierung oder Umstellung die erforderlichen Kredite zur 
Verfügung zu stellen, den freiwerdenden Arbeits
kräften bis zu ihrer Wiedereingliederung ihre Löhne 
uneingeschränkt weiterzubezahlen, ihre Umsiedlung 
und gegebenenfalls auch ihre Umschulung zu finan
zieren, sowie schließlich im Rahmen einer großzügige
ren industriellen Dezentralisierungspolitik die Ansied
lung neuer Betriebe in zu entwickelnden Gebieten 
des Landes zu erleichtern. Für die letzten drei Monate 
des Jahres 1954 wurden aus staatlicher Quelle diesen 
drei Kassen 5 Mrd. ffrs zur Verfügung gestellt. 1953 
werden es 20 — 25 Mrd. ffrs sein. Berücksichtigt man 
besondere zusätzliche Bankkredite zugunsten von 
Klein- und Mittelbetrieben sowie die auf dem nor
malen Kreditwege und aus der Eigenfinanzierung flie
ßenden Mittel, kommt man leicht zu einem jährlichen 
Umstellungsfonds von insgesamt 100 Mrd. ffrs, eine 
keineswegs geringe Summe.
Die Anpassung der hauptsächlich aus protektionisti
schen Gründen teilweise überhöhten französischen 
Rohstoffpreise an das Weltmarktniveau ist bereits 
durch eine Reihe technischer Maßnahmen — meist Sub
ventionen — weitgehend geregelt. Die Verbilligung 
der Energie für industrielle Zwecke wollte man zu
nächst ohne besondere Schwierigkeiten durch Umwand
lung eines Teils der staatlichen Investitionskredite an 
die Elektrizitäts- und Kohlenwirtschaft in eine Kapital
beteiligung regeln. Der eingesparte Zins- und Amorti
sationsdienst hätte den Elektrizitätswerken eine Ver
billigung des Hochspannungsstroms für industrielle 
Großabnehmer von mindestens 10 Vo gestattet. Der 
Staat wollte jedoch nicht restlos auf die sich aus seinen 
Investitionskrediten ergebenden Einnahmen verzichten. 
Schließlich begnügte man sich mit der Einstellung der 
Amortisationszahlung und verlangte trotz der erfolgten 
Kapitalbeteiligung von den Werken eine Verzinsung 
in Höhe von 4,5 Vo, was an sich ein Widersinn ist, da 
grundsätzlich weder die Kohlengruben noch die Elek
trizitätswerke mit Gewinn arbeiten sollen. Die Einspa
rung für die Werke blieb damit bescheiden, wodurch 
sich die Tarifermäßigung erschwerte und lediglich in 
kleinerem Umfang mit einer Verspätung von mehreren 
Monaten in Kraft treten konnte.
Noch ungewisser ist das Schicksal des Sozialversiche
rungssystems. Einerseits muß ein Fehlbetrag von min
destens 35 Mrd. ffrs im Jahre 1954 gedeckt werden, 
andererseits erwägt man eine teilweise Verlagerung 
der Beitragslast von der produktiven Wirtschaft auf 
die Staatskasse, woraus sich zwangsläufig eine gewisse 
Verbesserung der französischen Konkurrenzfähigkeit

ergäbe. Es ist jedoch schwer zu sehen, wie hierfür bei 
einem mehr als beachtlichen Fehlbetrag des Staats
haushaltes von mindestens 800 Mrd. ffrs die erforder
lichen Mittel aufgebracht werden können. Erwogen 
wird unter anderem die Schaffung einer besonderen 
Altersversicherungskasse, die unter Loslösung des bis
herigen Pensionssystems von der Sozialversicherung 
restlos aus staatlichen Mitteln finanziert werden sollte. 
Hierfür sind jedoch nach Deckung des Fehlbetrages in 
der Sozialversicherung bei bescheidenen Berechnungen 
mindestens 100 Mrd. ffrs erforderlich. W ie darüber 
hinaus eine Entlastung der Industrie bewerkstelligt 
werden könnte, ist vorläufig sehr schwer zu sagen, so 
daß in diesem Punkte der ursprüngliche Louvelplan 
von seiner Verwirklichung vielleicht noch ziemlich weit 
entfernt ist.

ZWEITER MODERNISIERUNGSPLAN 
Auf welche W eise gliedert sich nun der zweite 
Modernisierungsplan der französischen Wirtschaft in 
dieses wirtschaftspolitische Gesamtgefüge von Pinay 
über Edgar Faure und Mendes-France ein? Bekanntlich 
entstand der erste Modernisierungsplan auf Initiative 
Jean Monnets in den Jahren 1946/47 innerhalb des 
nach Kriegsende besonders geschaffenen französischen 
Planungsamtes. Der erste Plan hätte bis spätestens 
Ende 1952 verwirklicht sein sollen. Man schaltete dann 
ein Übergangsjahr ein, zwecks Vorbereitung eines 
neuen Planes und Durchführung der restlichen Arbeiten. 
Schließlich konnte der neue Vierjahresplan, der theo
retisch ab 1951 laufen sollte, sich praktisch jedoch bis 
1960 ausdehnen wird, erst Mitte 1954 dem Parlament 
zugeleitet werden. Seine erwartete Billigung dürfte 
kaum vor Jahresende erfolgen.
Der zweite Modernisierungsplan entstand unter völlig  
anderen Voraussetzungen als sein Vorgänger. Die 
Grundindustrie fand inzwischen dank sehr erheblicher 
staatlicher Anstrengungen ihre internationale Lei
stungsfähigkeit wieder, so daß sie keine Prioritätsan
sprüche zu stellen brauchte. Gleichzeitig erlebte man 
eine erfreuliche Verlagerung der Investitionsfinanzie
rung von der Staatskasse auf den privaten Kapital
markt, der neuerdings auch für den Kapitalbedarf der 
staatlichen Unternehmen zunehmend herangezogen 
wird. Zu den französischen Grundproblemen wurden 
nach dem erfolgten Wiederaufbau des unentbehrlichen 
Produktionsapparates jetzt die Modernisierung der 
Landwirtschaft, die Ausschaltung der nicht mehr lei
stungsfähigen Grenzbetriebe in der verarbeitenden In
dustrie, der Wohnungsbau und schließlich die gründ
liche Rationalisierung des Warenverteilungsapparates. 
Mit der Wiedergeburt des privaten Kapitalmarktes ist 
der Kredithebel dem Planungsamt weitgehend ent
zogen. Es verbleibt natürlich die allgemeine Kredit
kontrolle ebenso wie die Verwendung der für Sub
ventionen und „Rekonversion" zur Verfügung ge
stellten Mittel. Damit lassen sich jedoch nur beschränkte 
Eingriffe in die sehr verzweigte verarbeitende Indu
strie vornehmen. Mehr denn je verlegt sich daher das 
französische Planungsamt auf eine der liberalen Wirt
schaftsstruktur angepaßte Überzeugungsmethode. Seine 
Arbeiten, die schließlich im zweiten Modernisierungs
plan konkretisiert wurden, dienten der Aufstellung
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verarbeitet alle in- und ausländischen Oelsaaten, liefert pflanzliche 
Oele und Fette für die Margarine-Industrie, Seifen-Industrie, Lack- 
und Farben-Industrie sowie Oelschrote und Oelkuchen

sinnvoller Richtlinien für die zukünftige Wirtschafts
und Produktionspolitik; seine wesentliche Aufgabe ist 
es, diejenigen Mittel und W ege aufzuzeigen, die im 
höheren Interesse der französischen Wirtschaft von 
den Beteiligten befolgt werden müssen. Dies gilt so
wohl für Investitionsprogramme wie für Produktivitäts
probleme, Steuerpolitik, Handel, Mietenpolitik, tech
nische Organisationsfragen usw. Von wenigen Aus
nahmen abgesehen, enthält der zweite französisdie 
Modernisierungsplan weder Muß- noch Sollbestim
mungen, sondern lediglich eine lange Reihe von 
Empfehlungen an Regierung und Privatwirtsdiaft.
Die ernstesten Erfolgsaussiditen des Planes ergeben 
sich aus seinen Ausarbeitungsmethoden. Auf den ein
zelnen Gebieten arbeiteten während langer Monate 
umfangreiche Aussdiüsse und Unteraussdiüsse mit 
gleichberechtigter Beteiligung der jeweils interessier
ten privaten Wirtsdiaftsgruppen. Der dem Parlament 
zugeleitete Endbericht von rund 200 Seiten ging aus 
zahlreichen Einzelberichten von insgesamt mehreren 
tausend Seiten hervor. Schon vor Beratung und Billi
gung des Planes durch das Parlament gaben die Wirt
schaftsverbände die gemeinsam mit den Planungssadi- 
verständigen ausgearbeiteten Richtlinien als vernünf
tige Empfehlungen an ihre. Mitglieder weiter. Nicht 
zuletzt dient demnach die Planungsarbeit dazu, die 
Industriellen reditzeitig über die in ihrem jeweiligen 
Zweig zu ergreifenden organisatorischen Maßnahmen 
zu unterrichten.
In die von der Regierung Mendes-France besdilos
sene Umstellungspolitik der französisdien Wirtschaft 
wird das Planungsamt unmittelbar eingeschaltet. Muß 
ein Betrieb wegen mangelnder Leistungsfähigkeit 
sdiließen und wendet er sich an den bereits erwähnten 
staatlichen Umstellungsfonds, wird er dort an Hand der 
Planungsarbeiten über die gegebenen wirtsdiaftlichen 
Möglidikeiten unterrichtet, d. h. man empfiehlt ihm, 
mit staatlicher Hilfe die Modernisierung seines kon
junkturmäßig noch bereditigten Betriebes, die Auf
nahme einer neuen Erzeugung an Ort und Stelle oder 
möglicherweise auch die Verlegung seiner Anlagen in 
eine andere Gegend durchzuführen. Größeren Wert 
legt das Planungsamt ferner auf die Beschleunigung 
des zurüdigebliebenen französischen Konzentrations
prozesses. Die einzelnen Produktionseinheiten sollen 
eine wirtschaftlich rentable Größe erhalten. Soweit wie 
möglich begünstigt man daher Fusionen oder audi 
mehr oder weniger tedmische Abkommen zur Arbeits
teilung.

Es würde zu weit gehen, in diesem Zusammenhan 
nodi auf die Einzelheiten des zweiten Modernisierung! 
plans einzugehen. Sein Hauptgebiet ist die weitere Es 
pansion der französischen Wirtschaft, nidit zuletzt ii 
Hinblidc auf die europäisdie Entwidclung der Marki 
vereinheitlidiung. Das bedeutet für Frankreich Au: 
nützung seiner landwirtsdiaftlichen Möglichkeiten un 
Anpassung seiner Gestehungskosten an das intei 
nationale Niveau. Die Vermehrung der industrielle 
Produktion muß daher ein unentbehrlidies Gegenstüc 
in verbesserter Produktivität finden. Als weitere Vo: 
aussetzung gilt die Stabilität der Währung, die durc 
keine Expansionspolitik gefährdet werden darf. Da: 
aus ergeben sich zwangsläufig für die französische 
Planer ziemlidi enge finanzielle Grenzen. Grundsät; 
lidi will man neue Investitionen nur im unvermeic 
lidien Ausmaße vornehmen und den Großteil der vo: 
gesehenen Produktionssteigerung von 25 “/o durch be: 
sere Kapazitätsausnützung sowie erhöhte Produktiviti 
über geeignete Rationalisierungsmaßnahmen erreidiei 
Nach Ansicht der vorliegenden Denksdirift hängt di 
Erreichung des Planungsziels von folgenden Bedingui 
gen ab: Entwidclung der wissensdiaftlichen und ted 
nischen Forsdiung unter besonderer Berüdcsichtigun 
der landwirtschaftlidien Vulgarisierung; Spezialisierun 
der industriellen Betriebe, langfristige Normung d( 
Produktion; Umstellung der nichtleistungsfähigen Bi 
triebe unter Berüdcsichtigung des Grundsatzes d( 
Vollbeschäftigung: Organisierung der Märkte, besoi 
ders für landwirtschaftliche Erzeugnisse unter Berücl 
sichtigung der Gegebenheiten der überseeischen G 
biete der Französischen Union. In diesen überseeische 
Gebieten will man andererseits auf großzügige Inv 
stitionsprojekte bis auf weiteres verzichten und di 
Sdiwergewidit auf die Steigerung der landwirtschai 
liehen Erzeugung zur Hebung des Lebensstandards di 
eingeborenen Bevölkerung legen.
Die bis 1957 erforderlidien Investitionen in die fra: 
zösische Wirtschaft belaufen sich insgesamt für vi 
Jahre auf rund 12 000 Mrd. ffrs. Davon entfall« 
6722 Mrd. auf Neuinvestitionen, die bei den Arbeite 
des Planungsamtes Berücksichtigung fanden, 2390 Mr 
auf Unterhaltung und Erneuerung des vorhandene 
Materials und der Rest auf außerplanungsmäßige I 
vestitionen seitens der öffentlichen Körperschaften ui 
auch des Saargebietes. Die jährliche Bruttoinvestition 
rate beläuft sich damit auf etwa 25 “/o des Bruttovolk 
einkommens.
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Von den vom Planungsamt unmittelbar erfaßten In- meldewesen sowie Fremdenverkehr, 775 Mrd. auf die
vestitionskrediten in Höhe von 6722 Mrd. ffrs für den 
Zeitraum 1954 bis 1957 entfallen 1896 Mrd. auf den 
Wohnungsbau, 1262 Mrd. auf Energie und Bergbau 
mit Ausnahme der Eisenerzförderung, 1135 Mrd. auf 
die Landwirtschaft, 870 Mrd. auf Verkehrs- und Fern

verarbeitenden Industrien, 267 Mrd. auf die Eisenerz
förderung und 165 Mrd. auf die chemische Industrie, 
während sdiließlidi 352 Mrd. für das Unterrichts- und 
Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden 
sollen.

D as P roblem  d er A usgleichsforderungen
Dr. Herbert .Glembin, Hamburg

ENTSTEHUNG
D ie Aktivseite der Bankbilanzen bestand gegen 

Kriegsende im Durchschnitt zu etwa drei Fünfteln ■ 
aus Schatzwechseln, Schatzanweisungen und Anleihen 
des Reiches. Gemessen an den Einlagen von Nidit- 
banken machten die Reichstitel im Portefeuille der 
Kreditbanken sogar vier Fünftel aus ‘). Im Zuge der 
Währungsreform wurden die Forderungen und Ver
bindlichkeiten im Verhältnis 10:1 und die Bank- und 
Spareinlagen im Verhältnis 10:0,65 umgestellt, während 
die Ansprüche gegen das Reich, die Reichsbank (so
weit sie nicht von den Landeszentralbanken übernom
men wurden), die Reichsbahn, die Reichspost, die 
NSDAP und ihre Gliederungen vollständig erloschen. 
Außerdem erloschen die Nostroguthaben der Kredit
institute, und alle in ihrem Besitz befindlichen Zah
lungsmittel (mit Ausnahme der abgewerteten Klein
geldzeichen) wurden für verfallen erklärt. Weitere Ein
bußen waren durdi die Wertminderung von Hypothe
ken aus zerstörten oder beschädigten Grundstücken, 
durch Verlust der Verfügungsmöglidikeiten über die 
Aktiva außerhalb des Währungsgebietes sowie durdi 
die Beschlagnahme des gesamten Auslandsvermögens 
eingetreten. Aus diesen Gründen wären die Banken 
nach der Währungsreform kaum in der Lage gewesen, 
ihre Bilanzen auszugleidien. Den Kreditinstituten (das 
gleiche galt für Versicherungsunternehmen und Bau
sparkassen) mußte deshalb für ihre durch andere Aktiva 
nicht gedeckten Verbindlichkeiten und zur Ausstattung 
mit einem angemessenen Eigenkapital ein Ausgleich 
gewährt werden. Dies gesdiah durch Zuteilung von 
Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand. Bei 
der Mehrzahl der Kreditbanken dürften die Ausgleichs
forderungen in der DM-Eröffnungsbilanz mindestens 
die Hälfte der Aktiva ausgemacht haben.
Als Norm für das in die DM-Eröffnungsbilanz der Ban
ken einzustellende „vorläufige Eigenkapital" wurde 
ein Satz von zunächst 5 Vo und später — nach der 
nodimaligen Reduzierung der umgestellten Bilanz
summe durch die Festkontenstreichung — von 7,5 ®/o 
(bei öffentlich-rechtlidien Instituten, für die ein Ge
währträger haftet, von 4,5 “/o) ihrer sich auf den 
21. Juni 1948 ergebenden Verbindlichkeiten festgesetzt. 
Wahlweise konnte auch ein Betrag von 10 "/o (in be
stimmten Sonderfällen bis zu 20 “/o) des alten Reichs
mark-Eigenkapitals eingesetzt werden.
Tatsädilidi bedeutete aber das allgemein zugebilligte 
Restkapital von nominell 10*/o eine Kapitalumstellung
’) M on alsb erid ite  der Bank deutscher Länder, Juni 1951, S. 36 ff. 
und Ju li 1949, S. 30 ff.

auf einen wesentlich geringeren Prozentsatz, da die 
stillen Reserven, die vor der Umstellung im Regelfall 
mindestens 100 Vo (bei besonders gut geleiteten Ban
ken sogar ein Mehrfaches) des ausgewiesenen Kapitals 
betragen hatten, in der Umstellungsbilanz vollständig 
aufgelöst werden mußten. Für die überwiegende Zahl 
der Banken ergab sich dadurch ein Kapitalverlust von 
95 Vo und mehr des alten RM-Kapitals. Bei der so er
folgten Festsetzung des Eigenkapitals blieb jedoch 
unberüdisiditigt, daß audi die Banken größere, voll 
umstellungsfähige Sachwerte einbringen konnten. Zu
dem verlor die geringe Kapitalausstattung mit stei
gender Bilanzsumme zunehmend an Wert als Haftungs
grundlage.
Die Ausgleichsforderungen der Landeszentralbanken 
haben einen zweifachen Ursprung, Einmal sind sie nach 
den Bestimmungen der Währungsgesetze, die für die 
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Bau
sparkassen gelten, entstanden. Zum anderen haben sie 
ihren Ursprung in der Erstausstattung der Gebiets
körperschaften, für die die Landeszentralbanken in 
Höhe von 30 Vo von der Bank deutscher Länder als 
Liquiditätsausstattung eine Gutschrift erhielten und in 
Höhe von 70 Vo Ausgleichsforderungen gegen das je
weilige Land erwarben.
Die Ausgleichsforderungen der BdL schließlich sind der 
bilanzmäßige Gegenposten für die Ausgabe des neuen 
DM-Geldes im Zeitpunkt der Währungsumstellung. Es 
wurde aus währungspolitisdien Gründen davon abge
sehen, die Ausgabe des neuen DM-Geldes unmittelbar 
durch den Staat vornehmen zu lassen. Daher konnten 
die erforderlichen Mittel für die erste DM-Ausstattung 
nur durch eine Verschuldung der öffentlichen Hand 
gegen Begebung von Sdiuldtiteln (Ausgleichsforderun
gen) bereitgestellt werden. Die auf diese W eise ent
standene Ausgleichsforderung der BdL betrug zum 
Währungsstichtag 5,4 Mrd. DM.
Die Ausgleichsforderungen sind Buchforderungen. Sie 
sind vom Sdiuldner (dem Bund oder den Ländern) in 
das Sdiuldbuch einzutragen. Die Ausgleichsforderungen 
der Kreditinstitute dürfen nur von Kreditinstituten 
und nur zum Nennwert veräußert und erworben wer
den. Sie sind in den Bilanzen zum Nennwert einzu
setzen. Das Recht der Landeszentralbanken und der 
BdL, Ausgleidisforderungen zu beleihen und anzu
kaufen, kann schon vor der Eintragung einer Aus
gleichsforderung in das Sdiuldbudi ausgeübt werden. 
Da gegenwärtig ein erheblidier Teil der Ausgleichs
forderungen noch nicht in das Scfauldbudi eingetragen 
ist, sind sie, abgesehen von der Beleihung bei den
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